
l.,Beiblatt 

l<J3/AsP. 

zu 212/J 

13. August 1954 

Ä'n, .. Lr ~ • .s. e b e a n t w. 0 r tun S 

A.uf die Anfrage der Abg o 14a.rianne Pol 1 a kund Geno ssu, 
'betreffend Pragmatiaierullg der Leiterin der Hausheltungssschule in 

Wolfsberg, Josefine Ko~g~ ge~oSchurmann, teilt Bundesminister fUr 

Unterricht Dr"X c' 1 11 folgendes mit. 

Anlässlich e~ner am 4oMäroz 1948 seitens der gleiohen Abgeo:rdDeten 

erfolgten Anfrage, betreffend Pragmatieierung verheirateter Mitte18o~1~ 

leh~rinnen, wurde bereits ausgeführt, dass dem 6sterreichischen Dienstrecht 

Bestimmungen, die die Verwendung von verheirateten Frauen 1m 6ftentlioh. 

rechtlichen Dienstverhä,ltnis ,.e1llßchränken, f:t'emd sind. Die Bestimmungen über 

den Abbau verh~ire.teter Frauen aus d.em Jahre 1934 (Verordnung der Bund.esre­

gierung, BGB1.Nro545/1933, in der Fassung des BGBloII Nr,96/1934) sind aus 

Anlass der Wiederherstellung des, 6sterre iohisohen Dienstreohtes der fitfent. 

lichen Bediensteten zufolge §l Z.,ll der BeamtEOl'oerleitungeverordnung, 

BGBl oNr.13l/1946, nicht wieder in Geltung gesetzt worden. 

Grundsätzlich 8t6ht.~-dahe~au..()h vel'heirateten Frauen der Weg !lum . 

4efin1tiven Staatsbeamten und selbstverständlioh auoh zur definitiven . , , '. . ~ 

Lehrerin Offen. Damit ist aber nooh nicht gesagt, dass es vom personalpoli­

tischen und vom sozialpolitisohen Standpunkt aus immer erwünscht ist, Frauen 

auf Posten einrÜoken zu· lassen, die für voll geeignete männliche Familien­

erhalter ~en6tigt werden, oder .F.rauon .in .das tsffentlioh-reoht11che Dienst­

verhältnis aufzuneh.m8n und ihnen Rinen Versorgungsanspruch zu begründen, 

obwohl ihre Versorgung duroh die Stellung ihrer Ehegatten als tsffentlioh­

reohtliohe Bedienstete bereits gesichert erscheint. 

Bei der Aufstellung de.r neuen Persenalstände der Lehrersohaft 

an 'lvIi ttelsohulen und. mittleren Lehranstalten (einschliesslich der teohnisoh-
" , 

gewerblichen und kaufmännisohen Lehranstalten sowie der Lehranstalten für· 

Fr~\lenberufe) ist daher bei g1"Undsätzlicher Gleichstellung der Frauen mit 

den Männern von folgenden Brundsätzen ausgegangen worden. 
: .. .. , 

1" Verh.eiratete Frauen, die ,bereits am 130März 1938 ~efini tive Lehrer ware~. 

sind im Falle ihrer Eignung ~ur die tlbernahme in,die neuen Perso~18tln4e 

übernommen wordens 
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J, Ver.ne1ratete Frauen, die BUr 'politischen Gründen oder aus Gründen der 

Abstammung im Sinne des §4 Aba. 1 4 •• » ... t.~Ub.rleitunB8gesetze~ 
atGB1.Nl'.1'4/45~ infolge Massregelung aU.s dem Dienatllus,eeobl.eden 

worc1en sind, sind auf Gl'l,Uld dieses § 4 Abs.l des lleamten-Ubel'leitungs­

ae.etze., StGBleBr.l'4/451 rehabili tlert ,worden .. 

,. Verheiratete Frauen sind im übrigen in die neuen Personalstände bei 

Vorliegen sonst gleicher Verhältnisse durch Ernennung zu ,definitiven 

Lehrern dann übernommen worden, wenn sie die Brhalter der Familien 

waren, bzw. 'Wenn sonstige soziale Momente edel' andere beachtenswerte 

~~.tände für eine solohe Massnahme sprachenö Dagegen sind derartige 

lCrnennungen vorlä.ufig zurückgestellt worden, wenn durch die :Beamt'en-

8tellung des Gatten die Existenz der Familie bereits gesichert war 

und wegelJ, der beschrärikten Zahl von Dienstpos'ten im Falle der ftber­
nahme verheirateter Frauen keine Sicherheit für die notwendige Uber­

nahme sozial bedürftiger und voll geeigneter, in ihrer histenz noch . 
alc4tgesicherter Persone~ in die neuen iersonalstände bestand~ 

, Ein Anspruch auf eine ttbernahme wird vom Gesetz niem,ndem ein­

,e,äut~ lIls 1~t daher, wenn eine beschränkte Anzahl von D~enstposten zur 

Verfiigung steht, notwend.ig, eine Auswahl nach bestimmten Ge'sichtspunkten 

~. tl".eff'en, wobei in e~EI'te~i;1n!" d1. t$ohliQhe Qualifikation, in zweitel" 
.~. .' 

~l!,le "'9.!~~~ •• e~te JIl8.ssgeben4. sind. Hiebei ist 41e JrwägWlg aU.8ohla~ 

;.~..a~ das. <lUrch die Pragmatisierungen, die eine Sicherheit der I~i.t •• f . 

b:1e;ten, auf dieiehandhabte Weise eine möglichst grosse Zahl von Familie. 

Beeichert werden. sollen. Es wäre uneoz~al, durch:Vereinigung von zwei 

pl'a~atischen Stellen auf ein Bhepaar diesem ~ine Situation zu SChaffen, 

die in einem krassen Gegensatz zu dem dann umeo sohwerer errdllbaren 

aehnliehen WUnsch an~erer mebrköpfiger lam1lienD$ch Sioherung der 

lxistenz· stünde. Dabei wird ausdrüoklioh fe8tgehalte~, dass gegen die 

Verwendung aum :Beispiel der Gattin eines pragma;isie~teh Lehrers als 

Veriragslehrerin kein Binwand besteht, sodass sich durch die Nicht­

pragmatisier~ eines Eheteiles keine Verminderung des Gesamteinkommens. 

und somit des Lebensstandards der Familie e:t>gibt, da die dauernd be­

schäftigten Vertragslehrer naoh den :Bestimmungen des Vertragsbedienateten­

gesetzes wiepragmat1siert.e :r.ehrer nach :Biennien vQrru.ok~n, die unter 

JerUcksiehtieung der höheren lozialveraicherungsbeiträce 80gar h8here' 

Ansatze als jene der pragmatisierten Lehrer aufweisen. 
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~ Es darf hiebei ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass in 
lüokenloser Durohführ'\1llg dieser bisher geübten Praxis unter völliger 

Gleichstellung beider Geschlechter auch von der Pragmatisierung männlioher 

Lehrpersonen Abstand genommen wird, wenn deren Ehegatinnen bereits in 

einem 6ff~ntlich-reohtlichen Dienstverhältnis stehen und damit einen 

etsenen Ruhegenuesanapruoh besitzen. Eine Ausnahme V"on dieser Praxis 

findet lediglioh dann statt s wenn, aus der betreffenden Ehe zumindest ein 

~nd stammt, dem gegebenenfalls eine Waisenpension zustünde, da naoh den 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Waisenpension nur v~m Pensions­

anspruoll. des Vaters, nicht aber von einem eigenen Pensionsal1S~r1l~h der 

Kutte;, abgele:i,tet, werden kann, sodass in einem solohen Fall nur die Prag­

matisierung des Vatere eine Sicherung für die Kinder darstellt. Letztlioh 

ist nooh allgemein zu sagen~ dass ,die Pragmatisi6rung einer verheirateten 

~au, deren Gat'te bereits im Beamtenverhältnia steht, selbstverständlich 

immer für jenen, Fall vorbehalten bleiben kann, dass der ihr aus dem l)iena"­

vefhältnis des Gatten zustehende Versorgungsanspruch infolge besonderer 

Umstände (z.B o.4bleben des Gatten vor Erreiohung einer ruhegehaltstä.hi6en 

D1enstzei t oder dergleiChen) nicht exist'ent ~irdo Die derzeitige haxie 

)eeleu.tet demnaoh keineswegs eine endgültige ÄU4'lschliessung von der 

Jragmatis1erungsm~glichkeit. 

Zu 'dem in ~er Interpellation erwähnte~ Fall beehre ich mi~h 

bekannt zugeben. 

Ss handelt eich bei Josefi~e Koinig~ geb<lSchurmann, um eine 

Lehrkraft, die; am 13~März 1938 noch nicht in einem ~sterreiohisohen 

Mffentliohen Dienstverhältnis s,tandp s:lndern erst seitens der reichs­

deutsohen Behörden in '. ein öffentlich-recllltliches Dionstverhäl tnis Uee~­

nommen wurdeo D1e Genannte :tstim Sinne des § 11 Abs.3 des Verbots­

gesetzes 1947 minderbelastet und war auch vom loSeptember bis 

:hDezember 1945 vom D.1enst enthoben. 81e geh8;rte daher zu ~ener Gruppe 

von Bediensteten, die in letzter Linie für eine Uöernahme gemäss § 7 ' 
Beamten-Überleitungsgesetz bei der Bildung der nauen ~ersonalstände in 

13etl'seht kamen!:, :Bedauerlicherweise musafeatgestellt werden, dass die 

Haltung der Genannten auoh in der Zeit nach ihrer Wiedereinstellung 

zunächst nooh nicht eine solche war, dass ihre ttbernahme in die 

ISsterreiohieohen Persona~ .. stä.T.',de hätte vertreten werden kBnnen, sodass 
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'POndieaer v.l"el'st Abstand 6enommen werden musste. Im Jahre 1951 bat 
sioh die Genannte ~it einem bereits im Ruhestand befindlichen Hauptsobul. 
lehrerTerehe~1oht. Naoh den geltenden 8sterreieh1aoben Penst_nabe • 
• t1mm.unge~ wird ~sef1ne Xoin1g nach dreijähriger Dauer dieser Bhe, 
das ist sm 18 • .lugust 1954, aus dieser Ehe ein Ver.orgungsaupruohnaoh 
1hremEhegatten.eustehen, sBelass ihre Existenz durals diesen Versorgungs­
anspruch gesichert sein wird. Wie bereits ausgeführt, könnte daher ihre 
iragmatisierung derzeit DUr dann erfolgen, wenn dieser Versorgungsan-

, , 

'. apruohnieht existent würde • .lnderenf~lls bleibt ihre Verwendung weiter-
'hin' 1m Vertragaverhältn1e 'in ~u88icht genommen, wodurch sie auch ferner 

, / ' 

inder ~age ist, zum Familieneinkommen beiiutragen und Uberdies ihren 
eigenen sozlalvereloherungsreohtlichen Anspruoh auf di8 Rente aUs der 
Angestelltenversioherung zu erwerben, deren Bezug neben einer Witwen-

. , , 

pension maglieh ist, während sin kumulativer Bezug von Eigenpeneion und 
Witwenpension sus 'ffentliohen Mltteln naoh den gegenwärtigen Bestimmungen 
unaulässig 1st. 

Ieh hofte, .mit den vorstehenclen Ausführungen die bei der 
Jragmat1sierung verheirateter Mittelsehullehrerinnen geübte Praxis er­
sohB,fend dargestellt und als .in jeder Hinsicht den gesetzlichen Be-

I 

stimmungen entsprechend und der gegenw~rtigen Lage Rechnung tragend 
erwiesen zu haben. 

-.-.-.-... 
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